
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
(Teil B Abschnitt XIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 
1. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VII / 
VII – 5 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
 

 
gestrichen 

 

 VIb / 2. 
VII – 5 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII einzi-
ge Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

7 VIb / 1. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst in 
der Tätigkeit von beamteten Brandmeistern.  
 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit einer Truppfrau oder eines Trupp-
manns oder in einer Tätigkeit, die derjenigen von beamteten 
Brandmeisterinnen und Brandmeistern entspricht.  
 

8 Vc / - 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst in 
der Tätigkeit von beamteten Oberbrandmeistern. 
 

 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die Führung 
der taktischen Einheit bis Truppstärke übertragen ist bzw. in der 
Tätigkeit von beamteten Oberbrandmeisterinnen und Ober-
brandmeistern. 

 

9a Vb / - 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
 

EG 9  
[St. 5 nach 9 

J St. 4, 

keine St. 6] /  
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6]  
 

Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst in 
der Tätigkeit von beamteten Hauptbrandmeistern.  
 

 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die Führung 
der taktischen Einheit ab Gruppenstärke übertragen ist oder in 
einer gleich zu bewertenden Tätigkeit von beamteten Haupt-
brandmeisterinnen und Hauptbrandmeistern. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b – – – – 

 
Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die Führung 
der taktischen Einheit ab Gruppenstärke übertragen ist oder in 
einer gleich zu bewertenden Tätigkeit von beamteten Haupt-
brandmeisterinnen und Hauptbrandmeistern. 

 

9c – – – – 

 
1. Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die 

Führung der taktischen Einheit ab Gruppenstärke übertra-
gen ist mit besonders verantwortungsvollen Tätigkeiten o-
der in einer gleich zu bewertenden Tätigkeit von beamteten 
Hauptbrandmeisterinnen und Hauptbrandmeistern oder von 
Brandinspektorinnen und Brandinspektoren. 

 
2. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter. 

 

10 – – – – 

 
1. Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die 

Führung der taktischen Einheit ab Zugstärke übertragen ist 

oder in einer Tätigkeit, die derjenigen von beamteten 

Brandoberinspektorinnen und Brandoberinspektoren ent-

spricht. 

 

2. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter, deren 

Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 

Schwierigkeit und Bedeutung erheblich aus der Entgelt-

gruppe 9c Fallgruppe 2 heraushebt. 

 

11 – – – – 

 
1. Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die 

Führung der taktischen Einheit ab Verbandsstärke übertra-
gen ist oder in einer Tätigkeit, die derjenigen von beamte-
ten Brandamtfrauen und Brandamtmännern entspricht. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
 
2. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter, deren 

Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 9c Fallgruppe 2 her-
aushebt. 

 
3. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Wachleiterinnen 

oder -leitern. 
 

12 – – – – 

 
1. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter, deren 

Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Ver-
antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 
2 heraushebt. 

 
2. Wachleiterinnen und -leiter.  

 

 
2. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
 

Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 2 Anwendung. 
 
3. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
 

Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 


